
 
 

 

INFO PERSONALAUSWEIS FÜR MINDERJÄHRIGE UNTER 12 JAHREN 

 

ACHTUNG! Vor der Antragstellung muss die Geburt in Italien registriert und das minderjährige 
Kind im AIRE der zuständigen italienischen Gemeinde angemeldet sein. Andernfalls wird der 
Antrag archiviert, die eingesandten Unterlagen können NICHT zurückgesandt werden.  
Für diesbezügliche Informationen wenden Sie sich bitte an das Melde- bzw. Standesamt des 
Generalkonsulats.  
E-Mail: anagrafe.stoccarda@esteri.it; statocivile.stoccarda@esteri.it  

 

➢ Folgende Unterlagen per Post senden an: 

Italienisches Generalkonsulat Stuttgart – Lenzhalde 46 – 70192 Stuttgart 

 

1. Antragsformular für Minderjährige, ausgefüllt und unterzeichnet von beiden Eltern /allen 

Erziehungsberechtigten 

ACHTUNG Die Unterschrift eines NICHT EU Elternteils/Erziehungsberechtigten  

muss beglaubigt sein (Bürgerbüro oder Notar) 

 

2. Ausweiskopien der Eltern / Erziehungsberechtigten 

3. Ausweisdokument des/der Minderjährigen, soweit vorhanden, noch gültiger 

Personalausweis im Original, andernfalls Fotokopie (auch abgelaufen / nicht italienisch) 

4. Beglaubigtes Passfoto des/der Minderjährigen, frontal mit weißem Hintergrund 

(Bürgerbüro oder Polizei) 

 

➢ Banküberweisung auf das Konto des Generalkonsulats: 

Bankinstitut:  Deutsche Bank 
Empfänger:  Generalkonsulat der Italienischen Republik 
Betrag:   € 21,95 
   € 27,11 (Duplikat (nur bei Verlust oder Diebstahl) 
IBAN:   DE71 1007 0100 0310 4445 01 
BIC/SWIFT:  DEUTDEBB101 
Verwendungszweck: Nachname – Vorname – Geburtsdatum des/der Minderjährigen 
 
Für Info: ci_constoc@esteri.it 
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